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Amtliche Bekanntmachung 
 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 

 

(durch Niederlegung in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft und 

Bekanntgabe der Niederlegung durch Anschlag an den Amtstafeln der Gemeinde 

Straßkirchen nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde) 

 

 

I.  

Der Gemeinderat Straßkirchen hat die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 

beschlossen. Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. Die 

Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen weiteren Anlagen liegen in der 

Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Straßkirchen, Kirchplatz 7, 94342 

Straßkirchen (Zimmer Nummer 0.10) während des ganzen Jahres innerhalb der 

allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit (§ 4 Bekanntmachungsverordnung, 

Art. 65 Abs. 3 GO).  

 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile. 

 

 

Straßkirchen, den 28.03.2024 

 

 

 

Dr. Christian Hirtreiter 

Erster Bürgermeister 

 

 

 

Ortsüblich bekannt gemacht durch Anschlag an der Amtstafel und allen Ortstafeln. 
Angeheftet am: 28.03.2024           Abgenommen am: 15.04.2024 
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